
AMTSBLATT 
DER STADT HÜCKELHOVEN 

INHALT: 

Öffentliche Bekanntmachungen betreffend: 

1. Bebauungsplan 1-205-0, Hückelhoven, Evertzbruch 
hier: Beschluss über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

vom 23.08.2022 

2, Bebauungsplan 1-235-0, Hückelhoven, Evertzbruch 
hier: a) Beschluss zur Aufstellung 

b) Beteiligung der Öffentlichkeit nach $ 3 Abs. 1 BauGB 
(Bürgerbeteiligung) vom 03.03.2025 bis einschl. 14.03.2025 

3 67. Änderung des Flächennutzungsplanes, Baal, 
Freiflächenphotovoltaikanlage Baal Nord-Ost 
hier: a) Beschluss zur Änderung 

b) Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1 BauGB 
(Bürgerbeteiligung) vom 03.03.2025 bis einschl. 14.02.2025 

4. Bebauungsplan 2-232-0, Baal, Freiflächenphotovoltaikanlage 
Baal Nord-Ost 
hier: a) Beschluss zur Aufstellung 

b) Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1 BauGB 
(Bürgerbeteiligung) vom 03.03.2025 bis einschl. 14.03.2025 

5. 57. Ändurung des Flächennutzungsplanes, Kleingladbach, 
Schellbergstraße 
hier: a) Beschluss über die Änderung des Geltungsbereiches 

5) Öffentliche Auslegung nach & 3 Abs. 2 BauGB vom 
03.03.2025 bis einschl. 04.04.2025 

Erscheinungstag: 
Nr. 4/2025 21.02.2025



6. Bebauungsplan 7-229-0, Kleingladbach, Scheilbergstraße 
hier: a) Beschluss zur Aufstellung 

b) Beteiligung der Öffentlichkeit nach & 3 Abs. 1 BauGB 
(Bürgerbeteiligung) vom 03.03.2025 bis einschl. 14.03.2025 

Erscheinungstag: 
Nr. 4/2025 21.02.2025



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER 
BÜRGERMEISTER DER STADT HÜCKELHOVEN 

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN: 

Kostenlos erhältlich: 

an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung 
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteullplatz 

- abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung 

Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik 

„Aus dem Rathaus/Amtsblatt“ 

- @5 kannn auch als Benachrichtigung per E-Mail abonniert 

werden 

Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven, 

Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, oder an 

info@hueckelhoven.de zu richten. 



BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan 1-205-0, Hückelhöven, Evertzbruch 

hier Beschluce bar da Aufveabung des Aufstellung
sbeschlusses vom 23.08.2022 

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Hückelhoven hat am 23, August 20
22 die 

Aufstellung des Bebauungsplanes 1-205-0, Hückelhoven, 
Evertzbruch gemäß 5 2 Abs. 

{ und 3 des Baugesetzbuchs (BauGB}) vom 03.11.201
7 (BGBl. | S, 3634) in der derzeit 

gültigen Fassung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 03. März 2023 

ortsüblich bekanntgemacht. 

Munmehr nat der Rat der Stadt Hückelnoven IM SEITET SA
ZUAG aM 19. Fabruar 2025 

gemäß &5 2 Abs. 1in Verbindung mit & 1 Abs, £ BauGB beschlossen, den 0.g. 

Aufstellungsbeschluss aufzuheben und die Verfahrenseinst
ellung amtlich bekannt zu 

machen, 

Der Beschluss über die Aufmebung des Aufstellungsbeschlusses zum 

Bebauungsplanes 1-205-0, Hückelhoven, Evertzbruch sowi
e Angaben zu Ort und Zeit 

der Einsichtnahme und die gemäß Baugesetzbuch und 
Gemeindeordnung ertardern!- 

chen Hinweise werden hlermilt öffentlich bekannt g
emacht. 

Hückelhaven, den 20. Februar 2025 

Der Bürgermeister 

IC AF i'_'i..'?ff„'_‚_.--'_'_ 

Bernd Jansen 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 4, 5. 52“
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BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan 1-235-0, Hückelhoven, Evertzbruch 

hier: 8@) Beschluss zur Aufstellung 

b) _ Betelligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs, 1 BauGB (Bürgerb
eteiligung) 

vom 03. März 2025 bis einschließlich 14, März 2025 

al Beschluss zur Aufstellung: 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung aM 04. Februar 2025 den 

Deschlugs zur Aufstellung des Bebayungsplans „1-235-
0, Hückelhoven, Evertzbruch“ 

gefasst. 

GCemäß & 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) vom 03.11.2017 (BGEBl. L 5. 3634) In 

der derzeit güligen Fassung wird hiermit der Beschluss Z Aufstellung des 

Bebauungsplans ortsüblich bekannt gemacht. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplams 1-:235-0, Hückelhoven, 

Evertzbruch ist aus dem beigelügten Kartenauszug ers
ichhch. 

Ziele_und Zwecke der Planung: 

Aufgrund einer Anfrage wird für das FPlangebiet „Evertzbruch“ en 

Bauleitplanwverfähren eingeleitet. Der Flächennutzungsplan der Stadt Hücke
lhoven 

<tellt für das Plangebiet „Gemischte Baufläche“ dar und m
uss für das Vorhaben nicht 

geärdert werden, 

b) Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1 BauGB (Bür
gerbeteiligung) vom 

03. März 2025 bis einschließlich 14, März 2025; 

GCemäß 53 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ist die Öffentlichkeit möglichst 

frühreltig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
 ete. öffentlich zu 

unterrichten: ihr Ist Gelegenheit zur Außerung und Erörterung zu geben, 

Der Entwurf des Bebauungsplans „1-235-0, Hückelhoven, Evertzbruch” und die 

dazugehörige Begründung wird in der Zeit von 

Montag, den 03, März 2025 bis einschließlich 

Freitag, den 14. März 2025 

Im Internet unter hitpä/www.o-sp.demueckemgven? verÖifeTG
 TL 

„Abtl. Hü. 2025, Nr, 4, S. 54“



Ergänzend dazu liegen alle 0.8. Informationen Im Rathaus 
der Stadt Hückelhoven, 

Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, Fachbereich
 Stadtplanung, Rathausplatz 1 

(Eingang Breteuilplätz), Zimmer 310 während folgender 
Zeiten öffentlich aus: 

montags bis freitags von 08.00 bis 12,30 Uhr, 

montags bis mittwochs vorn 14.00 bis 16.00 Uhr, 

domnnerstags yon 14,.00 bis 1730 Uhr. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können
 Stellungnahmen abgegeben 

werden, die elektronisch übermittelt werden sollen. Es besteht die Möglichkeit, 

Stalungnabhmen direkt über das Internet; htip / /www.o-sp.d
e/hueckelhoven! oder per 

E-Mail an {beteiligun_u‚agghren@hugr.:kelhuvan.r:le‘} abzugeb
en. 

Bei Bedarf können diese auch auf anderem Wege SDOEQEDEeN Herden, eba 

schriftlich an das Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, Fachbereich 

Stadtplanung, Rathausplatz 1 (Eingang Breteuilplatz). 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können be
i der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan unberücksichtigt bieiben. 
Die fristgerecht. abgegebenen 

Stellungnahmen werden geprüft; das Ergebnis wird mMi
tgetellt, 

Die Veröffentlichung im Internet des Bebauungsplans wird h
iermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

Hiermit werden Ort und Zeit der Betelligung der Öffentlichke
it nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

Öffentlich bekannt gemacht. 

Hückelhoven, den 20. Februar 2025 

Der Bürgermeister 
1 

N ||| 

g e 
H 
Bernd Jansen 

J



Anlage 1 
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EKANNTMACHUNG 

67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hückelhewen In Baal, 

Freiflächenphotovoltalkanlage Baal-Mord-Ost 

hie; a) Beschluss zur Änderung 

b} Beteiligung der Öffentlichkeit nach 3 3 Abs, 1 BauGB
 

(Bürgerbeteiligung) vom 03, März 2025 bis einschl. 14
. März 2025 

a) Beschluss zur Änderung 

Der Bau- und Umweltausschuss hat In seiner Sitzung am 04 Februär 2025 
defn 

Beschluss. gefasst, den FIachenmutZUumgspian er Stadi Hückelhoven in Aasal, 

Freiflächenphotovoltaikanlage Basl-Nord
-Ost, In elnem 67. Verfahren wie folgt zu 

ändem: 

bisherige Darstellung: Neue Darstellumng: 

Siäche für die Lamdwirkschaft 
Sonderbaufläche, 

Zweckbestimmung Emeuerbare Energien
 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 15t aus dem 

beigefügten Kartenauszug ersichtlich. 

Ziele und Zwecke der Änderung: 

Der Bundestag hat im Januar 2023 das Gesetz
 zur sofortigen Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für die emeuerbaren Energien
 im Städtebaurecht beschlossen. 

Dies beinhaltet unter anderem die Änderung des 
Ba ugesetzbuches in 5 35. Demnach 

zind‘ Freiflächenpheotovoltaikanlagen auf einer Fläche Tancıs von Autobatrer md
 

Sehlenenwegen (mit mindestens zwei Haupt
gleisen) und in einet Entfernung zu diesen 

von bis zu 200m, gemessen vom äußeren Rand 
der Fahrbahn, priviligiert. Ein 

Bauleitplanverlahren Ist hlerzu nicht erfarderNc
T. 

Gurch die Freifläckenphotovoltaikanlage w
ird die regenerative Energieerzeugung 

gestärkt und die Iokale CO2-Bilanz dauerhaf
t verbessert. Damit wird ein wichtiger 

Beltrag zum Kiüimaschutz Qeleistel. Regenetrative Energlen, Garwumeer awch die 

Seannenenergie, stellen eine günstige Alternative zu
 den allmählich. schwindenden 

Reserven fossiler Brennstoffe dar, 

Gemäß 5 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. | S. 3634} In der 

derzeit. qültigen Fassung, wird der Beschluss ZzUr Änderung des Flächennut- 

zumgsplahes bla artslblich bekanınt gemach
t. 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 4, 5, 57“



b) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß S& 3 Abs, 1 BauGB 

Gemäß 5 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ist die Öffentlichkeit möglichst 

frühzeitlg über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung ete., öffentlich zu 
unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Außerung und Erörterung zu geben. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches 

erfalgt in der Zeit von 

Montag, den 03, März 2025 bis einschließlich 
Freitag, den 14. März 2025 

im Rathaus der Stadt Hückelhoven, Amt für Stadtplanung und Liegenschaften 

(Fachbereich Stadtplanung), Rathausplatz 1 (Eingang Breteuilplatz), Zimmer 3.10, zur 

Einsichtnahme aus. 

während der Ausiegungszeiten 

montags bis freitags von 08.00 bis 12.30 Uhr, 
maontags bis mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr, 

donnerstags von 14,00 bis 17.30 Uhr. 

besteht die Gelegenheit, sich über den Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes 

unterrichten Zu lassen bzw,. sich zu dieser Planung zu äußern und dies zu erörtern. 

Stellungnahmen können bei der vorgenannten Dienststelle schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden, Zudem können Stellungnahmen digital per E-Mail 

betelligungsverfahren@hueckelhoven.de ©oder über den Planungs- und 
Beteiligungsserver der Stadt Hückelhoven untern httpy/wwew.o-sp.de/hueckelhoven! 

abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegeben Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft; das Ergebnis wird 

mitgeteilt. 

Hiermit werden Ort und Zeit der Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1BauGB 
öffentlich bekannt gemacht. 

Hückelhaven, den 20. Februar 2025 

Dern Bürgermeister 

"f I - 
j EIE‘:F'I';IEI Ji_l'll'l'5El'l 
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Anlage 1 

Geltungsbereich der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Baal, Photovoltaikanlagen Baal- Nur:l-Üst 

AUSZUG AUS DER AMTLICHEN BASISKARTE o.M. 
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BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan 2-232-0, Baal, Freiflächenphotovoltaikanlage Baal-Nord-Ost 

hier: a) Beschluss zur Aufstellung 

b} Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs, 1 BauGB (Bürgerbetetligural) 
vom 03. März 2025 bis einschließlich 14. März 2025 

a) Beschluss zur Aufstellung 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 04, Februar 2025 den 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „2-232-0, Baal, 
Freiflächenphotovoltaikanlage Basl-Nord-Ost“ gefasst. 

Gemäß 5 2 Abs, 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. I. 5. 3634} in 
der derzeit gültigen. Fassung wird hiermit der Beschluss zur Aufstellung. des 
Bebauungsplans ortsüblich bekannt gemacht. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauufngsplans 2-232-0, Baal, 

Freiflächenphotovoltalkanlage Baal-Nord-Ost ist aus dem beigefügten Kartenauszug 

ersichtlich. 

Ziele und Zwecke der l-“lanung: 

Der Investor plant auf den verfahrensgegenständlichen Fiächen. nord-Sstlich der 
Ortslage Baal, an der Bahnlinie Aachen-Mönchengladbach gelegen, eine 
Freiflächenphotovoltalkanlage, 

Durch die Freiflächenphotovoltaikanlage wird die regenerative Energieerzeugung 
gestärkt und die lokale CO2-Bilanz dauerhaft verbessert. Damit wird ein wichtiger 

Beitrag zum Klimaschutz geleistet, Regenerative Energlen, darunter auch die 
SonneNeNnergie, stellen eihe günstige Alternative zu den allmählich schwindenden 
Reserven fossiler Brennstoffe dar. 

Gemäß der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die Plangebietsfläche 

von „Fläche für die Landwirtschaft“ In „Sonderbaufläche Erneuerbare Energien“ 

geändert. 

b) Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 .Abs. 1 BauGE [Bürgerbeteiligung) vom 
03, März 2025 bis einschließlich 14. März 2025 

Gemäß 5 3 Abs, 1 des Baugesetzbuches (BauGB) Ist die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung etc, öffentlich zu 
unterrichten; Ihr ist Gelegenheit zur Außerung und Erörterung zu geben, 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 4, 5. 60“



er Ertwurf des Bebauungsplans „2-7232-0, Badl, Fre
iflächenghatevoltaikanlage Baal- 

Nord-Ost" und die dazugehörige Begründung wird in der Zei
t von 

Montag, den 03. März 2025 bis einschließlich 

Freitag, den 14. März 2025 

im Intermet unter r_fitg;fi—-:»..„.--:.u%g.:;le.*hueckelhugen
f veröffentlicht. 

Ergänzend dazu liegen alle' 0.8. Informationen im Rathaus der Stadt Hüc
kelhoven, 

Amt für Stadtplanung und Liegenschäaften, Fachbereich S
tadtplanung, Rathausplatz 1 

(Eingang Breteuilplatz), Zimmer 3 10 während folg
ender Zeiten öffentlich aus: 

maontags bis freitägs von 0800 bis 12.30 Uhr, 

montags bis mittwochs — von 14.00 bis 1600 Uhr, 

ora ag on 14.00 bis 17,30 Uhr. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist könne
n Stellungnahmen abgegeben 

werden, die elektronisch übermittelt werden sollen. Es besteht die Möglichkeit, 

Stellungnahmen direkt über das Internet: @ä!m.u;:-ap.::l
efhunäc:kéiht:nf—ü‚n# oder per 

E-Mail an (beteilgungsverfahrendih ugkelh:weg.t:
le-i abzugeben. 

Bei Bedarf könrnen diese auch auf anderem Wege abgegeben werden, etwa 

schriftlich an das Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, Fachbereich 

Stadtplanung, Ratha usplatz 1 {kingand Breteuilglatz
). 

Micht fristgerecht abgegebene Stellungnahme
n können bei der Beschlu$sfassurng 

über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleib
en. Die fristgerecht abgegebenen 

Stellungnahmen werden geprüft; das Ergebnis wird mit
getellt 

Die Veröffentlichung im Intemet des Bebauungspl
ans wird hiemit öffentlich bekannt 

gemacht. 

Hiermit werden Ort und Zeit der Beteiligung der Ö
ffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

äftentlich bekannt gemacht. 

Hückelhoven, den 20. Februar 2025 

Der Bürgermelster 

Ü 
M 1 Pa 

/Bernd Jansen 

JIII' / 
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ANLAGE 1 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 2-232-0, Baal, 

AUSZUG AUS DER AMTLICHEN BASISKARTE o.M. 
61 SPH JANUAR 2025 
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BEKANNTMACHUNG 

57, Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hückelhoven In Kleingladbach, 
Scheilbergstraße 

hier: 8) Beschluss über die Änderung des Geltungsbereiches 

b) Öffentliche Auslegung nach 5 3 Abs, 2 BauGB 03, März 2025 bis einschl. 

04. April 2075 

a) Beschluss zur Änderung 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 04, Februar 2025 den 
Beschluss gefasst, den Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Stadt 

ückelbhoven m Bereich Kleingladbach, Scheilbergstraße in einem 57, Verfahren zu 

vergrößem und den entsprechenden Fächennutzungsplanänderungsentäwurf 

angepasst. 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung Ist aus dam 

beigefügten Kartenauszug ersichtlich. 

Ziele und Zwecke der Anderung: 

Der Rat der Stadt Hückelhoven hat in seiner Sitzung am 19, Februar 2025, nach 

Vorbereitung im Bau- und Umweltausschuss am 04, Februar 2025, den Beschluss über 

das Ergebnis der Betelligung der Öffentlichkeit nach & 3 Abs, 1 BauGB und der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange nach 5 4 Abs. 1 BauGB gefasst. 

Moch vor Beginn der öffentlichen Betelligung kam ein Grundstückselgentümer mit der 

Bitte auf die Stadiverwältung zu, den Geltungsbereich des Plangebietes anzupassen 

und eine weitere Teifläche in den Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 

aufzunehmen. Die Änderung an der südwestlichen Randlage des Plangebietes Ist eine 

marginale Erweiterung des Geltungsbereiches. Städtebaulich, besonders vor dem 

Hintergrund der Erschließung In einem nachgelagernten Bebauungsverfahren, jst diese 

Erweiterung zu begrüßen, da Flächen, die straßentechnisch erschlossen werden, 

zukünftig bebaut werden könnern. 

b}_Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung 

Behörden und sonstiger öffentlicher Träger gemäß 5 4 Abs. 2 BauGB 

Gemäß 5 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) Ist die Öffentlichkeit möglichst 

frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung etc, öffentlich zu 
unterrichten; ihr jst Gelegenheit zur Außerung und Erörterung Zu geben. 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 4, S. 63“
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BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan 7-229-0, Kleingladbach, Schnellbergstraße 

hier: 8} Beschluss zur Aufstellung 

5 — Beteillgung der Öffentlichkeit nack 5 3 Abs. 1 BauGB (Sürgerbeteiligung] 
vom 03, März 2025 bis einschließlich 14. März 2025 

a) Beschluss zur Aufstellung 

Der Bau- und LUmweltausschuss baf n seiner Sitzuhg am 04 Februar 2025 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungspläns „7-229-0, Kleingladbach, Schnellbergstraße“ gefasst, 

Gemäß &2 Abs, 1.des Baugesetzbuchs (BauGB} vom 03.11.2077 (BGBI. I, 5. 3634] in der derzeit gültigen Fassung wird hiermit der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsglans ortzöblich bekannt Demacht. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 7-229-0, Kleinglädbach, Schnellbergstraße Ist aus dem beigefügten Karenauszug ersichtlich, 

Ziele und Zwecke der Pla Aun 

Gemäß der 57, Änderung des Flächennutzungsplans wurde die Plangebietsfläche van „Fläche für die Landwirtschaft" In „Wohnbaufläche" geändert. 
Die. Eigentümerin möchte auf dem Areal auf den im Geltungsbereich gekennzeichneten Flächen Wohngebäude errichten. 
Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand von Kleingladbach und stellt eine sinmvolle Ergänzung des Siedlungsraumes dar. 

b) Betelligung der ntlichkeit nach 5 3 Abs, 1 BauGB (Bü erbeteiligung) vom 03. März 2025 bis einschließlich 14. März 2025 

Gemäß 5 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung etc, öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Außerung und Erörteru ng zu geben. 

Der Entwurf des Bebauungsplans „7-229-0, Kleingladbach, Schnellbergstraße” und die dazugehörige Begründung wird In der Zeit von 

Montag, den 03. März 2025 bis einschließlich 
Freitag, den 14, März 2025 

im Internet unter htLp::'!vwm-&gp-deihuecl-celh9ue«ni veröffentlicht, 
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Ergänzend dazu liegen alle 0.8. inform
ationen im Rathaus der Stadt Hückelhev

ren, 

Amt für Stedtplanung und Liegens
chaften, Fachbereich Stadtplanun

g, Rathausplatz 1 

(Eingang Breteulplatz), Zimmer 340
 - währtend Tolgerider TZeiten äffentlic

h aus: 

MOS DiSs TeRags an 000 bis 12.30 Uhr, 

montags bis mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr, 

HONMa LaS on (4.00 bis 17.30 Uhr. 

\Währtend der Dauer der Veröffentl
ichungsfrist können Stellungnahme

n abgegeben 

werden, die elektronisch übermittelt werden sollen. Es besteht die Möglichkeit, 

Stallungnahmen direakt über das In
termet: hggm'M.n-*a;;.n:lßa'hgya1:l-=;eJh4:

:w.näecrlur ader per 

E-Mail an (beteillgungsverfahren
@huec keihaven.de) abzugebert. 

Bei Bedarf können diese auch auf anderem Wege abgegebe
n werden, etwa 

echriftlich an das Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, Fachbereich 

Stadiplanung, Ratha usplatz 1{E
ingang Breteulplatzl 

Nicht fristgerecht abgegeben
e Stellungnahmen können he

i der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan unberü
cksichtigt bieiben, Die Heaigere

cht abgegebenen 

Stellungnahmer werden geprüft; d
as Ergebnis wird mitgeteilL. 

Die Veröffentlichung Im Internet 
des Bebauungsplans wird hienmi

t öffentlich bekannt 

gemächt. 

Hia werden, Dr w Zeit er
 Betelligung der Öffentlichkeit n

ach 5 3 Abs. 1 BauGB 

öffentlich bekannt gemacht. 

Hückelhaven, den 20, Februar
 2025 

Der Bürgermeister 

Bernd .7"'$Efl 
C 
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AUSZUG AUS DER AM TLICHEN BASISKARTE SPH NOVEMBER ÖM 

„AbI, Ha, 2025, Nr. 4, 5. 69“


